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Übersicht – Ablauf des Verkaufs von Immobilien

1. Die Vorbereitung durch den Verkäufer und den Käufer

a) Welche Unterlagen sollte der Käufer vorab erhalten ?

Bei Hauseigentum:

Grundbuchauszug (benötigt die finanzierende Bank)

Gebäudeversicherungsunterlagen in Kopie (die Gebäudeversicherung geht auf den Käufer über, dieser kann die Versicherung innerhalb eines Monats nach Umschreibung im Grundbuch kündigen, der Verkäufer muss den Verkauf bei der Versicherung nach der Beurkundung anzeigen). Bezogen auf den Übergangsstichtag (= Kaufpreiszahlung und Schlüsselübergabe) erstattet der Käufer dem Verkäufer zeitanteilig den überschießenden, im Voraus gezahlten Betrag.

Aktueller Grundbesitzabgabenbescheid: Die Grundbesitzabgaben (Müllabfuhr, Grundsteuer etc.) wird noch bis zum Jahresende bei dem Verkäufer abgebucht. Der Stadtkasse muss nichts angezeigt werden. Die Stadtkasse stellt dann – elektronisch – zum Jahreswechsel automatisch die Daten auf den Käufer um, dieser erhält den neuen Bescheid. Bezogen auf den Übergangsstichtag (= Kaufpreiszahlung und Schlüsselübergabe) erstattet der Käufer dem Verkäufer zeitanteilig den überschießenden, im Voraus gezahlten Betrag.

Die letzten Abrechnungen für Strom / Wasser etc. : Bei der Übergabe erfolgt eine Ummeldung auf den Käufer, sofern dieser nicht den Versorger wechselt. 

Ggf. weitere vorhandene Unterlagen (vorab in Kopie, bei der Übergabe im Original): z.B. Baugenehmigung mit Plänen, Handwerkeraufträge etc. 

Bei Vermietung und Übernahme des Mietverhältnisses: Mietvertrag vorab in Kopie (bei der Übergabe im Original), Belege über die Kaution vorab in Kopie (bei der Übergabe im Original)


Bei Wohnungseigentum:

Grundbuchauszug

Aktueller Grundsteuerbescheid (s.o.)

Teilungserklärung (= Urkunde über die Aufteilung des Objekts)

Aktueller Wirtschaftsplan (= Kalkulation über die Zusammensetzung des Hausgeldes)

Letzte Abrechnung des Wohnungsverwalters

Die Beschlussprotokolle der Eigentümerversammlung der letzten drei Jahre (da der Käufer in die Beschlüsse „eintritt“, somit an diese gebunden ist)

Letzte Verbrauchsstromabrechnung (da diese nicht über das Hausgeld gezahlt wird, sondern über einen Zähler erfasst werden)

Bei Vermietung und Übernahme des Mietverhältnisses: Mietvertrag vorab in Kopie (bei der Übergabe im Original), Belege über die Kaution vorab in Kopie (bei der Übergabe im Original)

b) Beauftragung des Notars

Hierzu finden Sie ein Datenblatt auf der Homepage. 

c) Zusendung der Grundschuldunterlagen (Käufer) 

Sofern der Kaufpreis finanziert wird, sollte – soweit möglich – die Grundschuldunterlagen dem Notariat spätestens drei Tage vor dem Termin übersandt werden. Die Grundschuld kann dann mitvorbereitet werden, so dass kein zweiter Termin notwendig wäre. 


d) Löschungsunterlagen (Verkäufer)

Sofern noch Grundschulden / Hypotheken eingetragen sind, jedoch kein Darlehen mehr besteht (somit alles zurückgezahlt wurde), sollte der Verkäufer prüfen, ob er diese Unterlagen in seinem Besitz hat. Im Kaufvertragstermin sollten dann die Unterlagen dem Notar im Original übergeben werden, bei Briefrechten zählt hierzu auch der Grundschuldbrief. 


2. Die Zusendung des Entwurf

Das Notariat erstellt den Entwurf und versendet diesen an die Beteiligten. Mitteilung der E-Mailadressen ist sinnvoll, damit der Entwurf zeitgleich allen Beteiligten zugeht. 

Sofern eine Finanzierung erfolgt, sollte der Käufer den Entwurf mit seinem Finanzierer abstimmen vor der Beurkundung.

Etwaige Änderungen sind unter den Beteiligten abzustimmen und dann dem Notariat mitzuteilen. 

Dann kann ein Beurkundungstermin vereinbart werden.


3. Beurkundung des Kaufvertrags

In der Beurkundung liest der Notar den Text vor. Er erläutert die einzelnen Abschnitte. Fragen werden geklärt, ggf. erfolgen noch Anpassungen / Änderungen. Alle Beteiligten unterzeichnen den Vertrag. Damit ist dieser wirksam. Die Beteiligten erhalten wenige Tage nach der Beurkundung Abschriften des Vertrags. 

Sofern die Grundschuldunterlagen vorliegen, bleibt der Käufer im Anschluss noch für die Grundschuldbestellung. Der Notar schickt dann der finanzierenden Bank den Kaufvertrag und die Grundschuldurkunde, später auch den Grundbuchauszug über die Eintragungen.

Bei Hauseigentum sollte der Verkäufer der Gebäudeversicherungsgesellschaft anzeigen (z.B. durch Zusendung einer Kopie), da die Gebäudeversicherung mit dem Eigentumswechsel auf den Käufer übergeht. 


Bei Wohnungseigentum sollte der Verkäufer den Verwalter unter Zusendung der Kontaktdaten des Käufers über die Veräußerung benachrichtigen, da nach Zahlung das Hausgeld bei dem Käufer abzubuchen ist. Der Verwalter benötigt hierfür die Personendaten des Käufers, den Zeitpunkt des voraussichtlichen wirtschaftlichen Übergangs und später eine Mitteilung über die Grundbuchumschreibung. 

Bei Mietobjekten: Der Verkäufer sollte den Mieter benachrichtigen über die Veräußerung – hierfür gibt es ein sog. Mieterformular auf der Homepage mit allen Einzelheiten. 


4. Fälligkeitsmitteilung und Zahlung des Kaufpreises

Der nächste Schritt ist die Bestätigung der allgemeinen Fälligkeitsbedingungen durch den Notar. Der Kaufpreis ist fällig innerhalb von zehn Tagen nach Zugang der Mitteilung, nicht jedoch vor dem Datum, das im Kaufvertrag als frühester Zahlungstermin genannt ist. Geht z.B. die Mitteilung über die Fälligkeit am 20. April zu und steht im Kaufvertrag „nicht jedoch vor dem 31. Mai …“ , muss das Geld am 31. Mai auf den Empfängerkonten eingegangen sein. 

Die Mitteilung über die Fälligkeit übersendet der Notar dem Käufer, dem Verkäufer und – bei einer Finanzierung – der finanzierenden Bank. Im letztgenannten Fall muss der Käufer die Auszahlung des Fremdkapitals veranlassen (sofern er auch Eigenkapital einbringt, ist die Auszahlung mit der finanzierenden Bank abzustimmen). 

Hängt die Zahlung noch von weiteren Bedingungen ab, die der Notar nicht prüft (z.B. die Räumung des Objekts), muss das vorab untereinander zwischen Verkäufer und Käufer geklärt werden. 

Der Käufer sollte den Verkäufer benachrichtigen, dass die Auszahlung erfolgt ist. Der Verkäufer bestätigt dann dem Notar auf einem Formular, dass der Notar dem Verkäufer mit der Fälligkeitsmitteilung zusendet, den Kaufpreiserhalt, damit der Notar das Eigentum umschreiben kann. 


5. Übergabe des Kaufobjekts / wirtschaftlicher Übergang

Mit Kaufpreiszahlung erfolgt automatisch der wirtschaftliche Übergang auf den Käufer. Das bedeutet im Einzelnen:

Der Käufer übernimmt die laufenden Kosten des Objekts ab diesem Stichtag. Das bedeutet im Einzelnen (siehe hierzu auch die Ausführungen zum ersten Punkt , auszuhändigende Unterlagen):

a) Der Käufer trägt die Grundbesitzabgaben. Er erstattet dem Verkäufer den Betrag für die Restlaufzeit des Jahres, da die Abgaben noch im laufenden Jahr bei dem Verkäufer abgebucht werden (z.B. Wirtschaftlicher Übergang zum 01. Juli – Erstattung für das halbe Jahr).

b) Sofern die Immobilie nicht vermietet ist, werden Wasser, Strom etc. abgelesen. Soweit der Käufer nicht den Anbieter wechselt, erfolgt eine Ummeldung auf den Käufer. Hierzu sollte der Verkäufer die letzten Abrechnungen heraussuchen (zur Feststellung der Vertragsnummer etc.). 

c) Bei Hauseigentum (nicht bei Eigentumswohnungen) geht die Gebäudeversicherung auf den Käufer über (siehe oben). Da die Versicherung regelmäßig für das ganze Jahr durch den Verkäufer gezahlt wurde, erstattet der Käufer dem Verkäufer den Zeitanteil ab dem Übergabestichtag (z.B. Übergabe zum 01. Okt, Versicherungsprämie ist bis zum 31. Dez bezahlt; dann erfolgt ein Ausgleich für das letzte Quartal zwischen Verkäufer und Käufer). 

d) Bei Wohnungseigentum ist das Hausgeld auszugleichen. Bei einer Übergabe z.B. zum 15. Mai erstattet der Käufer dem Verkäufer das hälftige Hausgeld für Mai. Mit dem Verwalter ist abzustimmen, dass das Hausgeld dann ab dem 01. Juni bei dem Käufer abgebucht bzw. durch diesen bezahlt wird. 

Ist die Immobilie vermietet, steht dem Käufer ab Besitzübergang die Miete zu. Bei einem Übergang beispielsweise zum 15. April erhält der Käufer von dem Verkäufer die Hälfte der Aprilmiete. Mit dem Mieter ist abzustimmen, dass die Miete in dem vorgenannten Beispiel ab dem 01. Mai an den Käufer zu zahlen ist. Der Originalmietvertrag wird dem Käufer nach Zahlung ausgehändigt. Eine Kaution oder andere Mietsicherheit ist auf den Käufer zu übertragen (hierzu dient das Mieterformular, das eingangs erwähnt ist und alle Punkte abdeckt). 

6. Eigentumswechsel auf den Käufer

Mit Erhalt der Kaufpreisbestätigung (auf dem Formular, das der Notar dem Verkäufer übersandt hat) wird dann das Eigentum auf den Käufer umgetragen. Das kann einige Wochen dauern. Alle Beteiligten erhalten dann einen Grundbuchauszug über den Eigentumswechsel. 

Bei Hauseigentum beginnt jetzt die Frist für das Sonderkündigungsrecht bezüglich der Gebäudeversicherung. 

Bei Wohnungseigentum sollte der Käufer den Verwalter über den Eigentumswechsel informieren, da dann der Verwalter künftig die relevanten Unterlagen an den Käufer übersenden muss.

Die oben stehende Übersicht ist keine rechtsverbindliche Auskunft. Vielmehr sind die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen, hierbei können sich Abweichungen gegenüber den erwähnten Anmerkungen ergeben. Details sind im Kaufvertragstermin zu klären.
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